
Kinderrechts-NGOs begrüßen die Entscheidung der Vereinten Nationen zur Einrichtung eines 

internationalen Beschwerderechts für Kinder. 

 

New York, Montag, 19. Dezember 2011 

 

Das internationale Bündnis von mehr als 80 internationalen und nationalen 

Nichtregierungsorganisationen, koordiniert von der »NGO-Gruppe für die Kinderrechte«, die sich seit 

2006 aktiv für die Verankerung eines Individualbeschwerderechts für Kinderrechte eingesetzt hat, 

begrüßt die Verabschiedung des Zusatzprotokolls für ein Beschwerderecht bei 

Kinderrechtsverletzungen durch die UN Generalversammlung am heutigen Tage. 

Mit dem jetzt verabschiedeten Zusatzprotokoll zum UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes 

hat die internationale Staaten-Gemeinschaft die Kinderrechte mit anderen Menschenrechten auf eine 

Stufe gestellt und anerkannt, dass Kinder sich wie Erwachsene an eine Beschwerdestelle auf 

internationaler Ebene wenden können. 

Nun können Kinder, die Opfer von Missbrauch und Kinderrechtsverletzungen geworden sind, eine 

Beschwerde bei einem internationalen Gremium , dem UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes, 

einreichen, wenn sie in ihrem eigenen Land nicht zu ihrem Recht gelangt sind. 

Der heutige Tag markiert einen historischen Fortschritt für die Kinder und ihre Rechte. Er wäre ohne 

das beharrliche und unermüdliche Engagement aller Beteiligten nicht möglich gewesen. 

Wir danken ausdrücklich der Kerngruppe von Staaten, die diesen Prozess vorangebracht haben und 

der großen Zahl von Staaten aus allen Regionen, die die Schaffung des neuen Zusatzprotokolls 

unterstützt haben. 

Wir danken ebenso allen anderen involvierten Akteuren für ihr konstruktives Engagement und 

gratulieren dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe für seinen Einsatz, um dieses neue Kinderrechts-

Instrument zu ermöglichen. 

Auch wenn das Protokoll einen umfassenderen Schutz von Kindern hätte ermöglichen können, 

erkennen wir es als das Ergebnis ausführlicher Diskussionen, der  Zusammenarbeit und dem 

Entgegenkommen aller  Seiten an. 

Wir betonen weiterhin, dass das Zusatzprotokoll zusätzlich zur Individualbeschwerde auch für andere 

Parteien die Möglichkeit bereithält, dem Kinderrechtsausschuss Informationen über schwere und 

systematische Kinderrechtsverletzungen zu übermitteln. 



Wir werden uns dafür einsetzen, dass das Protokoll einen praktischen Nutzen für alle Kinder haben 

wird, und wir führen unsere Kampagnenarbeit fort, damit es flächendeckend ratifiziert und effektiv 

genutzt wird. 

Wir fordern alle Staaten dazu auf, sobald wie möglich auf nationaler Ebene Diskussionen und 

Prozesse hinsichtlich der Ratifizierung des neuen Zusatzprotokolls zu initiieren. Wir appellieren an 

sie, das neue Zusatzprotokoll bei der offiziellen Zeremonie zur Unterzeichnung im Jahr 2012 zu 

unterschreiben, um ihren Einsatz für den Schutz der Kinderrechte zum Ausdruck zu bringen. 

Wir laden alle interessierten Organisationen dazu ein, sich an unserer internationalen 

Ratifizierungskampagne für das neue Zusatzprotokoll zu beteiligen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


